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Ferienplanung 2013 und folgende für Tageseinrichtungen für Kinder 
(Kindergartenferienplan) 
 
Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 13. Juli 2007 – AZ 46.20 Nr. 412/6 
 
Mit Rundschreiben vom 13. Juli 2007 wurde eine Empfehlung des Evangelischen Landes-
verbandes – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. veröffentlicht, welche Krite-
rien und Überlegungen sowie arbeitsrechtliche Vorgaben, die bei der Ferienplanung der ein-
zelnen Einrichtungen geprüft und berücksichtigt werden sollten, enthielt. 
 
Durch die Übernahme der Neuregelung des Urlaubsanspruchs (siehe Rundschreiben des 
Oberkirchenrats vom 29. Oktober 2012, AZ 25.00 Nr. 885/6, vom 5. Juli 2012, AZ 25.00  
Nr. 881/6 und vom 4. April 2012, AZ 25.00 Nr. 870/6) haben sich die bei der Ferienplanung 
zu beachtenden tarifrechtlichen Vorgaben zum Teil geändert. Der Landesverband hat daher 
seine Empfehlungen aktualisiert. Diese werden hiermit neu bekannt gegeben. 
 
Den Kirchengemeinden als Träger der Einrichtungen wird empfohlen, bei der Festlegung der 
jährlichen Kindergartenferien die Empfehlung des Landesverbandes zu berücksichtigen. 
 
Wir bitten die Leitungen der Tageseinrichtungen, die Ferienplanung für die örtliche Einrich-
tung mit dem Kirchengemeinderat, ggf. dem Kindergartenausschuss und dem Elternbeirat zu 
besprechen und den örtlichen Verhältnissen entsprechend endgültig festzusetzen. Auf das 
Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung nach § 40 Buchst. e) des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes vom 16. März 2007 (Abl. 62 S. 359,360) wird hingewiesen. 
 
Das Rundschreiben und die Anlagen sind im Dienstleistungsportal des Oberkirchenrats unter 
www.service.elk-wue.de unter Recht/Arbeits- und dienstrechtliche Hinweise/Arbeitsrechtliche 
Rundschreiben und Arbeitshilfen/Erziehungsdienst abrufbar. 
 
 
 
 
 
Hartmann  
Oberkirchenrat  
 
Anlage  
Hinweise zur Ferienplanung 


